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Sitzung des Hauptausschusses
Gremium: Hauptausschuss
Sitzungstermin: Montag, 07.03.2016, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.02.2016

4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

5 Bericht der Verwaltung - öffentlicher Teil - VO/16/013

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern

7 Berichtswesen gemäß Richtlinien

7.1 Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwicklung, 
sofern von besonderer Bedeutung, Umsetzung von Bauleitplänen, sofern 
von besonderer Bedeutung. - Stichtag 01.03.2016

VO/15/264

8 Vergleichsstudie Sanierung des Rathauses vs. Neubau eines Rathauses VO/15/259

Nachgereicht:

9 Förderantrag Erhalt des ländlichen Kulturerbes, Umnutzung der Alten 
Ahrenloher Schule
hier: Finanzierungszusage

VO/16/021

Nichtöffentlicher Teil

9 Bericht der Verwaltung - nichtöffentlicher Teil - VO/16/014

10 Anfragen von Ausschussmitgliedern
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11 Berichtswesen: Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Tornesch VO/16/011

12 Erwerb des Grundstückes des AWO- Kindergartens Lüttkamp VO/15/203-1

Nachgereicht:

13 Erwerb einer weiteren Immobilie für die Flüchtlingsunterbringung VO/16/020

13 Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes VO/16/010

14 Beteiligungsverwaltung

14.1 Berichte aus den Gesellschaften

14.2 Mögliche Weisungen an die  kommunalen Gesellschafter
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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Hauptausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

Der Vorsitzende des
Hauptausschusses
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118  1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail:        inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 23.02.2016

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer 
öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

am Montag, den 07.03.2016 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

   Öffentlicher Teil

1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit   
2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.02.2016   
4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   
5 Bericht der Verwaltung - öffentlicher Teil -   VO/16/013

6 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
7 Berichtswesen gemäß Richtlinien   

7.1
Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwick-
lung, sofern von besonderer Bedeutung, Umsetzung von Bauleitplä-
nen, sofern von besonderer Bedeutung. - Stichtag 01.03.2016   

VO/15/264

8 Vergleichsstudie Sanierung des Rathauses vs. Neubau eines Rat-
hauses   VO/15/259

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

9 Bericht der Verwaltung - nichtöffentlicher Teil -   VO/16/014

10 Anfragen von Ausschussmitgliedern   

11 Berichtswesen: Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Tor-
nesch   VO/16/011
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12 Erwerb des Grundstückes des AWO- Kindergartens Lüttkamp   VO/15/203-1

13 Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes   VO/16/010

14 Beteiligungsverwaltung   
14.1 Berichte aus den Gesellschaften   
14.2 Mögliche Weisungen an die  kommunalen Gesellschafter   

Mit freundlichen Grüßen

gez. Verena Fischer-Neumann
Vorsitzende
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/013

öffentlich
22.02.2016

Inga Ries

Inga Ries

Bericht der Verwaltung - öffentlicher Teil -
Beratungsfolge:
Datum Gremium

07.03.2016 Hauptausschuss

 Siehe anliegende Tabelle

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage: 
 Beschlussumsetzungstabelle, öffentlicher Teil, März 2016

TOP 5.
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Schlagwort Beschluss zum 
Tagesordnungspunkt/Thema

beraten 
am 

Beteiligung 
anderer 
Gremien 

Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung 
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Alte Ahrenloher Schule 
Umbau und energetische 
Optimierung zum 
Dorfgemeinschaftshaus/-treff 

Antrag auf ELER-Mittel für die Alte Ahrenloher 
Schule 

09.03.2015 
TOP 7 -/- 

Der Antrag wurde fristgerecht  über das Regionalmanagement der Aktiv-Region Pinneberger 
Marsch und Geest  an das LLUR eingereicht. Voraussichtlich wird Ende April 2015 über die 
vorliegenden Anträge entschieden. Die  Planungen werden am 30.04.2015 mit den möglichen 
künftigen Nutzern abgestimmt. Laut Mitteilung des LLUR war der Tornescher Antrag vollständig 
und inhaltlich in Ordnung. Gründe für die Zurückstellung waren u.a. das landespolitische 
Ranking, bei dem unser Thema „Dorfentwicklung“ nur auf Platz 4 stand. Zudem sind eine 
Menge Anträge (68) eingereicht worden und die Mittel waren begrenzt. Eine direkte Förderung 
über die Aktiv-Region Pinneberger Marsch und Geest ist möglich, jedoch ist hier die 
Fördersumme auf 100.000 € begrenzt. Das Land Schleswig-Holstein wird dieses Jahr noch sog. 
Leitprojekte u.a. zum Thema „Erhalt des ländlichen Kulturerbes“ fördern. Sobald die 
Antragsvoraussetzungen bekannt sind, sollte entschieden werden, die Alte Ahrenloher Schule“ 
evtl. für dieses Programm anzumelden. Es gibt noch zwei mögliche Förderprojekte in diesem 
Jahr, für welche die alte Schule angemeldet werden könnte. Die Verwaltung bereitet sich auf die 
Antragstellung vor (Leader aus GAK-Mitteln mit Schwerpunkt Bildung oder „Ländliches 
Kulturerbe“. Die Ausschreibung für die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitung 
befindet sich in der Endabstimmung, so dass mit einem Baubeginn Mitte Juli gerechnet werden 
kann. Ein vorzeitiger Abstimmungstermin mit der Prüfbehörde für den Zuwendungsbau findet 
am 08.09.2015 statt. Die Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung in 
Schleswig-Holstein soll bereits im September veröffentlicht werden, um seitens des Landes 
bereits im November erste Projektauswahlverfahren durchführen zu können. Die Stadt Tornesch 
wird sich für das Programm „Erhalt des ländlichen Kulturerbes“ bewerben. Das Vorabgespräch 
mit der Prüfbehörde für den Zuwendungsbau hat stattgefunden. Die Behörde sieht sich nicht in 
der Lage, die Unterlagen so kurzfristig bis zum nächsten Stichtag zu prüfen. Es steht bisher  
auch noch nicht endgültig fest, ob dem LLUR Z-Bau geprüfte Unterlagen zur Verfügung gestellt 
werden müssen oder nicht, da die Richtlinie und die Vordrucke immer noch nicht veröffentlicht 
worden.  Die Projektauswahl aus diesem Programm soll jeweils zum 01.04. und 01.11. eines 
Jahres erfolgen. Anträge werden kontinuierlich entgegen genommen. Unabhängig davon ist 
eine Antragsstellung bei der örtlichen Aktivregion jederzeit möglich. Die Förderhöchstsumme 
beträgt hier aber 100.000 €. Die Förderrichtlinien wurden am 19.10.2015 veröffentlicht und die 
entsprechenden Antragsvordrucke haben wir am 26.10.2015 erhalten. Erst hieraus ging 
schlußendlich hervor, dass das LLUR nur  Z-Bau geprüften Antragsunterlagen entgegen nimmt. 
Nunmehr wird an der Erstellung an vollständigen Antragsunterlagen gearbeitet, um möglichst 
den Abgabetermin am 15.02.2016 einhalten zu können. Kein neuer Sachstand. Der Antrag 
wurde fristgerecht zum 15.02.2016 beim LLUR eingereicht. Die Antragsstellung war mit 
einem hohen Aufwand verbunden, da Vorabstimmungen mit der Z-Baubehörde zu führen 
waren, die wiederum die Denkmalschutzbehörde  und den Behindertenbeauftragten 
hinzugezogen haben.  

AZV 
ö-r Vertragung Übertragung 
Aufgabe Abwasserbeseitigung 

Beschlussempfehlung an die RV, die Aufgabe 
der Abwasserentsorgung auf den AZV zu 
übertragen (optional) 

16.06.2014 
TOP 8 

Rat 01.07.2014, 
 TOP 8 

Die Stadt Tornesch hat den AZV darüber unterrichtet, dass die Stadt Tornesch den Beschluss 
gefasst hat. Dies ist aber noch nicht in allen Ämtern, Gemeinden und Städten der Fall. Kein 
neuer Sachstand, es haben noch nicht alle Kommunen zugestimmt. Hier gibt es demnächst 
einen Verhandlungstermin.  

TOP 5.
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AZV 
ö-r Vertrag wg. Übertragung 
der Breitbandaktivitäten zwecks 
Verkaufs der Sparte 

Beschlussempfehlung an die RV, den ö-r 
Vertrag zur Übertragung der Breitbandsparte 
zwecks Verkaufs zu  schließen 

08.09.2014 
TOP 9 Rat 07.10.2014 

Der Hauptausschuss hat dem ö-r Vertrag einstimmig beschlossen. Der Beschluss der 
Ratsversammlung steht noch aus. Die Ratsversammlung hat dem Abschluss des ö-r Vertrages 
zugestimmt. Der Beschluss wurde dem AZV mitgeteilt.  Kein neuer Sachstand, es haben noch 
nicht alle Kommunen zugestimmt.Das Bieterverfahren wurde abgeschlossen, Ergebnisse 
sind hier noch nicht bekannt.  

Finanzierungsvereinbarung 
für die KiTa Wabe 

Beschlussempfehlung für den Abschluss einer 
Finanzierungsvereinbarung zur Deckung der 
Betreibskosten für die Kindertagesstätte 
Weltenbummler mit WABE e.V. 

14.12.2015 
TOP 12 

15.12.2015 
TOP 20 

Die Finanzierungsvereinbarung wurde beschlossen und auch  von beiden 
Vertragsparteien unterzeichnet.  

Konzessionsverträge Gas, 
Strom, Wärme und Wasser 
Abschluss mit den 
Stadtwerken Tornesch GmbH

Beschlussempfehlung an die 
Ratsversammlung über den Abschluss von 
Konzessionsverträgen für Strom, Gas, 
Wasser und Wärme mit den Stadtwerken 
Tornesch GmbH 

08.02.2016 
TOP 7 Rat 15.03.2016 

Der Hauptausschuss hat dem Abschluss der Konzessionsverträge auf der Grundalge der 
vorliegenden Entwürfe unter der Maßgabe zugestimmt, dass noch Prüfaufträge 
abzuarbeiten sind und die Ergebnisse in die Entwürfe einfließen.  

Rathaus 
Sanierung 

„Der Hauptausschuss fordert die Verwaltung 
auf, sowohl die Kosten für eine Rathaussanie-
rung als auch die Kosten für den Neubau 
eines Rathauses im Ortszentrum (alter 
Penny-Markt) an Hand von 
Vergleichsmodellen zu ermitteln. 
Die gesperrten Haushaltsmittel in Höhe von 
30T€ werden freigegeben.“  
 

11.05.2015 
TOP 9  

Die Stadtverwaltung wird über den Gemeindetag bzw. über den Städtetag nachfragen, welche 
Rahausbauten in der jüngsten Vergangenheit in Schleswig-Holstein entstanden sind und sich 
dann mit den Kommunen in Verbindung setzen. Das GLM wird nach den Vorgaben des 
Hauptausschusses (Dringlichkeiten, Prioritäten) das Konzept für eine Sanierung aufstellen. Die 
Anfrage nach vergleichbaren Verwaltungsneubauten  wurde auf Niedersachsen ausgeweitet, 
aber auch hier liegt keine Antwort vor, so dass bisher nur das Amt Bordesholm als Vergleich 
herangezogen werden könnte. Der Auftrag zur Untersuchung des Sanierungsumfanges wurde 
in der 26. KW an das Büro Knaack und Prell aus Hamburg erteilt. In den benachbarten 
Bundesländern konnten keine vergleichbaren Verwaltungsneubauten gefunden werden, 
sondern erst in den Bundesländern Hessen, Saarland und Bayern, so dass nur das Rathaus 
Bordesholm als Vergleich herangezogen werden kann. Das Sanierungskonzept des Büros 
Knaack und Prell soll im Herbst 2015 vorgelegt werden. Bis dahin setzt sich die Verwaltung 
noch mit den Verantwortlichen für den Rathausneubau in Bordesholm zusammen. Kein neuer 
Sachstand. Es hat zwischenzeitlich einen Termin mit den PSP-Architekten gegeben. Sie werden 
uns kurzfristig Planskizzen für einen Rathausneubau mit einer groben Kostenschätzung liefern. 
Diese kann dann den Sanierungskosten gegenüber gestellt werden. Auch diese Zahlen sind 
baldig zu erwarten. Mit PSP gibt es am 01.12.2015 noch einen Abstimmungstermin.Das 
Sanierungskonzept liegt noch nicht vor, da es hier noch ein Abstimmungsbedarf zwischen dem 
Büro Knnack und Prell und dem Brandschutzbüro gibt. Daher kann der TOP erst im nächsten 
HA beraten werden. Die Vorlage wird am 07.03.2016 beraten. 

Ratssitzungsdienst 
Umstellung auf Tablet PC´s 

„Her HA spricht sich grundsätzlich für die 
Umsetzung des Ratssitzungsdienstes auf 
Tablet-PC´s aus und bittet die Verwaltung das 
Projekt weiter voran zu bringen und 
regelmäßig darüber  zu berichten.  

08.12.2014 
TOP 7 -/- 

Inzwischen wurde durch Bundesgesetz klargestellt, dass Tablet-PC´s für den 
Ratssitzungsdienst Ehrenamtlern künftig steuerfrei zur Verfügung gestellt werden dürfen. 
Ansonsten kein neuer Sachstand. Dieses Jahr fand wieder ein Allris-Anwendertreffen in 
Schleswig-Holstein statt. Als Ergebnis war festzustellen, dass sich immer mehr Kommunen für 
die Allris-App entscheiden. CC-egov ist gerne bereit, diese auch in Tornesch vorzustellen. 
Weiterhin  ist geplant, die quartalsmäßigen Sitzungsgeldabrechnungen über das System 
bereitzustellen. Die jährlichen steuerlichen Bescheinigungen werden jedoch weiterhin 
ausgedruckt und verteilt. Es wird um Mitteilung gebeten, ob eine Präsentation gewünscht wird. 
Eine Präsentation wird gewünscht. Der Termin muss noch vereinbart werden. Für die 
Präsentation der Sitzungs-App wird Montag, der 05.10.2015, 19 Uhr, im Sitzungssaal des 
Rathauses vorgeschlagen. Die Einladung für den 05.10.2015 ist erfolgt. Die Anmeldefrist läuft 

TOP 5.

7 von 83 der Zusammenstellung



Schlagwort Beschluss zum 
Tagesordnungspunkt/Thema

beraten 
am 

Beteiligung 
anderer 
Gremien 

Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung 

 

 Anlage zur Sitzung des Hauptausschusses    Seite 3 

noch. Die Vorstellung der APP hat stattgefunden: eine Beratung, ob der Sitzungsdienst 
vollständig über Tablets abgewickelt werden oder das jetzige System modifiziert oder so bleiben 
soll, steht noch aus. Das Thema wird im Jahr 2016 weiterberaten. Kein neuer Sachstand. 

Veröffentlichung von 
Bezügen der Mitglieder der 
Geschäftsführungen und 
Aufsichtsratsgremien 
öffentlicher Unternehmen 

Weisungsbeschluss an die kommunalen 
Gesellschafter der Stadtwerke Tornesch 
GmbH und der Stadtwerke Tornesch-Netz 
GmbH die Gesellschafterverträge 
dahingehend zu ändern, dass die Bezüge 
offen gelegt werden.  

14.09.2015 
TOP 9 

Gesellschafterver-  
sammlungen SWT und 

SWT-Netz 

Noch keine Umsetzung. Der Beschluss wurde den Geschäftsführern der Stadtwerke Tornesch 
GmbH  und der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH am 19.10.2015 schriftlich mitgeteilt, mit der 
Bitte, diesen an die kommunalen Gesellschafter weiterzuleiten und über die Umsetzung Bericht 
zu erstatten. Kein neuer Sachstand. 

WEP 
Erwerb von Geschäftsanteilen 
an der WEP Kommunal-              
holding GmbH 

Beschlussempfehlung an die 
Ratsversammlung über den Erwerb von 
Geschäftsanteilen an der neuen WEP Holding 
GmbH mit dem gleichzeitigen Auftrag an den 
Bürgermeister, dem Landrat bzw. dem 
Kreistag die erheblichen Bedenken des neuen 
Konstruktes der Wirtschaftsförderung im Kreis 
Pinneberg mitzuteilen.  

16.11.2015 
TOP 9 

Rat 15.12.2015 
 

Der Hauptausschuss hat mit erheblichen Bedenken gegen die neue WEP Kommunalholding  
GmbH der Verwaltungsvorlage zugestimmt. Die Zustimmung der Ratsversammlung steht noch 
aus.Die Ratsversammlung hat ebenfalls zugestimmt und hinsichtlich der Bedenken der 
Beschlussempfehlung des Hauptausschusses angeschlossen. Diese wurden dem 
Kreistag Pinneberg über den Landrat schriftlich mitgeteilt. Es erfolgte bislang 
erwartungsgemäß keine Reaktion.  

 

TOP 5.
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/15/264

öffentlich
09.02.2016

Marion Grün

Marion Grün

Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwick-
lung, sofern von besonderer Bedeutung, Umsetzung von Bauleitplä-
nen, sofern von besonderer Bedeutung. - Stichtag 01.03.2016
Beratungsfolge:
Datum Gremium

07.03.2016 Hauptausschuss

Neubaugebiet „Tornesch Am See“

In den Bereichen der Bebauungspläne 78 „Kuhlenweg – Schäferweg“ und 79 „Kuhlen-
weg – Großer Moorweg“ werden derzeit die Hochbaumaßnahmen errichtet.

Nachdem der Bebauungsplan 82 „Östlich Merlinweg“ in der Ratsversammlung am 
15.12.2015 als Satzung beschlossen wurde, ist für diesen Bereich inzwischen der Bauantrag 
gestellt worden. Der Erschließungsvertrag mit dem Investor steht unmittelbar vor der Unter-
zeichnung.

Der Bebauungsplan 76 „ Südlich Schäferweg“ mit dem geplanten See soll in drei selbst-
ständige Bebauungspläne zerlegt werden. Die entsprechenden Aufstellungsbeschlüsse wer-
den vorbereitet. Hintergrund ist die zeitliche Entzerrung der Planung, die wegen der unter-
schiedlichen Planinhalte Seegrundstück/ Einfamilienhäuser/ Mehrfamilienhäuser und der 
differenzierten Betrachtungsweisen sinnvoll erscheint.

Fahrradgarage am Bahnhof Tornesch
Nachdem die Vorstellungen über die äußere Gestaltung der Fahrradgarage in Hinblick auf 
eine Voll bzw. Teilfassade noch auseinander lagen, hat der Bau- und Planungsausschuss-
nach einer statischen Untersuchung der Baukonstruktion und Beratung durch Herrn Dipl. Ing. 
Franzen als planender Ingenieur in der Sitzung 01.02.2016 die grundsätzliche Entscheidung 
zugunsten einer Vollfassade getroffen. Nach Klärung der zu erwartenden Reinigungskosten 
steht noch die Entscheidung über die Ausführung in Industrieglas aus. Trotz Abriss des alten 
Erschließungsturms wird das Obergeschoss künftig weiterhin durch eine Außenrampe er-
schlossen.

Aufzugsanlagen an der Fußgängerbrücke
Die im Bericht zum 01.09.2015 angekündigte Instandsetzung der Aufzugsanlagen konnte 
nicht erfolgen, da erhebliche rechtliche und technische Bedenken an der Nachhaltigkeit der 
geplanten Maßnahmen bestanden. Inzwischen hat in einem gerichtlichen Anhörungstermin 
am 11.12.2015 eine intensive Befragung des Gutachters durch alle Verfahrensbeteiligten 
stattgefunden. Als Ergebnis dieses Termins hat das Gericht verfügt, dass die bauausführen-
de Firma in Kooperation mit dem Planungsbüro ein Sanierungskonzept entwickelt, welches 

TOP 7.1
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bis zum 15.02.2016 dem Gericht zugeleitet werden soll. Das Gericht wird sodann den Gut-
achter beauftragen, die Eignung und Nachhaltigkeit des Konzeptes zu bestätigen. Erst nach-
dem die technische Lösung feststeht, kann über eine mögliche Kostenaufteilung verhandelt 
werden. Allerdings hat die Plan AG mit Schriftsatz vom 15.02.2016 beim Landgericht Itzehoe 
beantragt, die Frist zur Vorlage des Sanierungskonzeptes bis zum 29.02.2016 zu verlängern.

Alte Ahrenloher Schule
Der Sanierung der alten Ahrenloher Schule wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 
09.03.2015 unter der Voraussetzung zugestimmt, dass eine bis zu 75%-ige Förderung ge-
währt wird. Wegen mangelnder Förderungszusage wurde die Sanierung zunächst zurück 
gestellt und das Gebäude lediglich winterfest hergerichtet. Es besteht nun die Möglichkeit 
aus dem Programm für integrierte ländliche Entwicklung zum Erhalt des kulturellen Erbes 
eine Förderung in Hohe von 53% der zuwendungsfähigen Kosten zu erhalten. Ein entspre-
chender Antrag wurde im Februar beim LLUR gestellt. Nach Entscheidung über die Gewäh-
rung einer Zuwendung ist seitens der Stadt über die tatsächliche Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahme zu beraten und die Beschlusslage anzupassen.

Straßenausbaumaßnahmen
Norderstraße
Die bauausführende Firma ist trotz des aufrecht erhaltenen Auftrags der Stadt Tornesch we-
gen Massenunzulänglichkeit (Insolvenz in der Insolvenz) gescheitert. Im Wesentlichen ste-
hen noch die Pflasterarbeiten im Bereich Einmündung Pommernstraße bis zum Tunnel aus. 
Diese Maßnahme muss durch eine andere Firma beendet werden. Über die hierdurch ent-
stehenden Mehrkosten kann noch keine Aussage getroffen werden, da zunächst das Insol-
venzverfahren rechtlich soweit abgewickelt werden muss, dass die Beauftragung einer ande-
ren Firma erfolgen kann.

Am Moor
Die öffentliche Anliegerbeteiligung hat in Form von zwei Abendveranstaltungen stattgefun-
den. Aus den Reihen der Anlieger hat sich eine Interessengemeinschaft gebildet, die aktiv 
am Planungsprozess beteiligt wird. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2017 vorgesehen.

 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Tabelle zum Berichtswesen, Stand 01.03.2016

TOP 7.1
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23.02.2016 

 

Bau- und Planungswesen 
– Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwicklung, sofern von besonderer Bedeutung 
und Umsetzung von Bauleitplänen, sofern von besonderer Bedeutung – 01.03.2016 -  

Bauleitplanungen 

Planverfahren Beschlüsse des Bau- 
und 
Planungsausschusses 

beraten 
am 

Stand des Verfahrens weitere  
Gremien 

Tornesch Am See 

B-Plan 76 Tornesch Am See 
„südlich Schäferweg“ 

Aufstellungsbeschluss 04.05.09 

Der See am vorgesehenen Standort ist 
grundsätzlich realisierbar. 
Aufteilung in drei einzelne B-Pläne 
97,98,99 beabsichtigt. 

 

B-Plan 78 Tornesch Am See 
„Kuhlenweg-Schäferweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
Auslegungsbeschluss 
Satzungsbeschluss 

04.05.09 
12.05.14 
01.09.14  
 

Rechtskraft seit 03.03.2015, 
Hochbaumaßnahmen laufen 

07.10.14 RV 

B-Plan 79 Tornesch am See 
„Kuhlenweg – großer 
Moorweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
 
Auslegungsbeschluss 
Satzungsbeschluss 

 
04.05.09 
03.05.10 
07.06.10 
12.05.14  
 

 
Rechtskraft seit 03.03.2015 
Hochbaumaßnahmen laufen 

01.07.14 RV 

B-Plan 82 Tornesch Am See 
„östlich Merlinweg“ 

Aufstellungsbeschluss 
Freigabe zur frztg. Behörden 
und Öffentlichkeitsbeteiligung 
Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss 
Satzungsbeschluss 

07.09.09 
02.03.2015 
 
 
07.09.2015 
15.12.2016 

 
Bauantrag wurde im Januar 2016 gestellt 

15.12.2015 RV 

Weitere Planverfahren 

B-Plan 81 „alter Sportplatz“ 

Aufstellungsbeschluss 
Entwurfsberatung 
Erster erneuter 
Auslegungsbeschluss 
Zweiter erneuter 
Auslegungsbeschluss 
Satzungsbeschluss 

04.05.09 
02.09.13 
 
02.06.14 
 
01.09.14 
06.10.2014 

 
Die 2. erneute Auslegung wird gem. § 4a 
BauGB auf 2 Wochen verkürzt und auf 
die geänderten Teile beschränkt. Sie 
wurde aufgrund einer weiteren 
Stellungnahme des LLUR erforderlich. 
Hochbaumaßnahmen laufen 

 
 
 
 
 
09.12.2014 RV 
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23.02.2016 

44. F-Planänderung 
„Ahrenloher Str. – Am Moor“  
 
(Krögers Gasthof) 

Aufstellungsbeschluss 
Änderung des 
Geltungsbereiches 

 
07.07.2014 
07.09.2015 

Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung am 
04.11.2014 
Erneute Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung 
am: 20.10.2015 
Nach Konzepterstellung durch den 
Investor Abstimmung mit der 
Landesplanung 

  

Hellermann 

48. F-Planänderung „südl. 
Schäferweg, östl. Großer 
Moorweg“ 

Aufstellungsbeschluss 06.07.2015 

Fortsetzung Planung nach Abstimmung 
der Planungsabsichten von Fa. 
Hellermann Tyton 

 

B-Plan 96 „östlich Großer 
Moorweg, zwischen 
Schäferweg und 
Brandskamp“ 

Aufstellungsbeschluss 09.11.2015  

Ortskerngestaltung 

B-Plan 89 „Ortskern“ Aufstellungsbeschluss 07.07.14 

Aufteilung des Gesamtgebietes im 
Geltungsbereich des B-Plan 89 in mehre 
Teilbereiche mit selbstständigen B-
Plänen: 

 

 B-Plan 91 
„Ortskern: südl. 
Friedrichstraße“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015 

Überplanung des Gesamtgebietes 
Ortskern durch das Planungsbüro AC 
Planergruppe 
 
Nächster Schritt: Beteiligung der 
Öffentlichkeit 

 

 B-Plan 92 
„Ortskern: Willy-
Meyer-Str./ westl. 
Esinger Str.“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015  

 B-Plan 93 
„Ortskern: 
Tornescher Hof/ 
Bahnhofsplatz“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015  

 B-Plan 94 
„Ortskern: östl. der 
Bahn“ 

Aufstellungsbeschluss 02.02.2015  

B-Plan 6, 2. Änderung „ 
Klaus-Groth-Str.“ 
 
(Tennishalle) 

Aufstellungsbeschluss 
Erneuter 
Aufstellungsbeschluss u. 
Freigabe zur frztg. 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Auslegungsbeschluss  
Satzungsbeschluss 

04.02.13 
02.12.13 
 
 
 
03.11.2013 
01.06.2015  

 
 
 
 
TÖB: 18.12. – 20.01.14 (06.02.14) 
Auslegung:13.01. – 13.02.2015 
Bauvoranfrage für den Bau der 

 
 
 
 
23.06.2015 
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23.02.2016 

Tennishalle wurde am 09.02.2016 
gestellt 

Bauvorhaben 

Neubau Norderstraße Umsetzungsbeschluss 02.12.13 

Unterbrechung des 2. Bauabschnitts 
wegen Massenunzulänglichkeit am 
26.01.2016, Fortsetzung  der 
Baumaßnahmen  nach Klärung der 
rechtlichen Möglichkeiten 

 

Neubau der Straße Am 
Moor zwischen Thujaweg 
und Brookkamp 

Entwurfsplanung und 
Freigabe zur 
Anliegerversammlung 

07.10.2015 Anliegerversammlung: 08.12.2015  

Neubau der Straße „An der 
Kirche“ 

Entwurfsbeschluss und 
Freigabe zur Anlieger-
informationsveranstaltung 

30.03.2015 

Die Anliegerinformationsveranstaltung 
findet am  20.05.2015 statt. 

Zurückstellung der Maßnahme bis zur 
Beendigung der Hochbaumaßnahme bis 
2017 

 

Energetische Sanierung der 
„Altern Ahrenloher Schule“ 

Freigabe der Haushaltmittel 
zur Fortsetzung der Planung 
und Beantragung von Mitteln 
der integrierten ländlichen 
Entwicklung (ILE) zum Erhalt 
des kulturellen Erbes 

HA 09.03.15 

Antragstellung bei der AktivRegion ist 
fristgerecht erfolgt, eine Förderquote von 
75% ist Voraussetzung für die Sanierung; 

Aufgrund mangelnder Zuwendung wurde 
Sanierungsmaßnahme zurückgestellt, 
das Gebäude wird nur winterfest 
ertüchtigt. 

Antrag auf Zuwendungsmittel am 
09.02.2016 gestellt 

 

Umgestaltung der 
Fahrradgarage 

Umsetzung der Maßnahme in 
2016 

30.03.2015 
01.02.2016 

Entscheidung für Variante mit 
Vollfassade und Klärung der zu 
erwartenden Reinigungskosten für eine 
Fassade aus Industrieglas 

 

Sonstiges 

Verkehrsgutachten 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Leistungsverzeichnis 
Beschluss zur 
Auftragsvergabe 
 
 
Vorstellung erster Ergebnisse  
Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange 

01.10.12 
 
04.02.13 
 
 
 
01.12.2014 
Sommer 2015 
Februar 2016 

 
Auftrag wurde vergeben an die Wasser- 
und Verkehrskontor GmbH aus 
Neumünster 
Ergebnisse werden im Herbst 2014 
erwartet. 
Zur Entlastung der Kreuzung L 107/ K 20 
ist eine Rechtsabbiegerpur aus der 
Esinger Str zum Bahntunnel 
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23.02.2016 

zweckmäßig. 

Lärmsanierungsmaßnahmen 
an Schienenwegen des 
Bundes 

Errichtung einer 
Lärmschutzwand in der 
Ortsdurchfahrt Tornesch 

 
Baubeginn 1. Quartal 2016 
Im Bereich Wiesengrund ist die LSW 
bereits errichtet worden 

 

Defekt der Aufzugsanlagen 
der Fußgängerbrücke 

Beweissicherungsverfahren 
zur Feststellung der Eignung 
des Aufzuges für den Einsatz 
an der Brücke 

 

Nach gerichtlicher Anhörung des 
Sachverständigen wird bis zum 
15.02.2016 durch die Plan AG und 
bauausführende Firma ein 
Sanierungskonzept erarbeitet, welches 
durch den gerichtlichen 
Sachverständigen geprüft wird. 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/15/259

öffentlich
28.01.2016

Marion Grün

Marion Grün

Vergleichsstudie Sanierung des Rathauses vs. Neubau eines Rathau-
ses
Beratungsfolge:
Datum Gremium

07.03.2016 Hauptausschuss

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Mit Beschluss vom 11.05.015 hat der Hauptausschuss die Verwaltung aufgefordert, die Maß-
nahmen und Kosten für eine Sanierung des Rathauses zu ermitteln und den Kosten für 
einen Neubau gegenüber zu stellen.
Mit Vorlage VO/15/040 wurde bereits ausführlich dargelegt, dass das jetzige Rathaus auf-
grund seines Alters insbesondere hinsichtlich der technischen Gebäudeausstattung nicht 
mehr den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften entspricht und im Übrigen stark sanierungsbe-
dürftig ist.
Zur Erarbeitung  eines aussagekräftigen Sanierungskonzeptes sind 30.000,-€ zur Verfügung 
gestellt worden. 
Die Architektengemeinschaft Knaack und Prell hat daraufhin in Kooperation mit ibp Inge-
nieurgesellschaft für Brandschutzplanung mbH die notwendigen Maßnahmen ermittelt und 
mit Preisen hinterlegt.

Das Konzept ist der Vorlage als Anlage 1 beigefügt. Die geschätzten Gesamtkosten für eine 
Sanierung  liegen danach bei rund 2,3 Millionen Euro.

Um Vergleichsmodelle zu erhalten hat die Verwaltung parallel dazu  über den Gemeinde- 
bzw. Städtetag recherchiert, welche Rathausneubauten in der jüngsten Vergangenheit in 
Schleswig-Holstein entstanden sind. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass nur das Amt 
Bordesholm als Vergleich herangezogen werden könnte. 
Um eine auf Tornesch angepasste Aussage über einen Neubau zu erhalten hat die Verwal-
tung den Kontakt zu den Architekten des Rathauses in Bordesholm aufgenommen. Es han-
delt sich um die Architekten- und Ingenieursgemeinschaft PSP aus Hamburg, welche in Tor-
nesch bereits tätig sind (medac). 
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Unter der Voraussetzung, dass ein geeignetes Grundstück vorhanden ist hat PSP den Neu-
bau eines Rathauses unter folgenden Zielvorgaben kalkuliert:

 3 Geschosse plus Staffelgeschoss und Tiefgarage

 Bruttogrundfläche von 3800 qm

 Ratssaal ca. 200 qm

 Grundstücksfläche ca. 3000 – 4000 qm

Es errechnen sich Gesamtherstellungskosten von rund 7,64 Millionen Euro.
Die Kalkulation ist der Anlage 2 zu entnehmen.
Eine Machbarkeitsstudie über die Belegenheit des Gebäudes auf dem Grundstück des ehe-
maligen Penny-Marktes ist ebenfalls zur Ansicht als Anlage 3 und 4 beigefügt.

Abschließend hat auch die Architektengemeinschaft Knaack und Prell eine Kostenschätzung 
für eine Neubauvariante vorgelegt. Bei annähernd gleicher BGF allerdings ohne Tiefgarage 
liegt die Kostenschätzung bei 7,9 Millionen Euro. (Anlage 5)

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: x ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: x vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja x nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: x ja nein

Produkt/e:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
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Saldo (E-A)
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Zu E: Beschlussempfehlung  
Der Hauptausschuss beauftragt die Verwaltung die Planung  der Sanierungsmaßnahmen 
fortzusetzten und einen nach Dringlichkeit gestaffelten Umsetzungsplan zu erarbeiten.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Anlage 1 Sanierungskosten
Anlage 2 Neubau PSP
Anlage 3  Verortung Rathaus
Anlage 4 Rathauskubus
Anlage 5 Neubau Knaack und Prell
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Beschlussvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/16/021

öffentlich
02.03.2016

Inga Ries/Marion Grün

Inga Ries

Förderantrag Erhalt des ländlichen Kulturerbes, Umnutzung der Alten 
Ahrenloher Schule
hier: Finanzierungszusage
Beratungsfolge:
Datum Gremium

07.03.2016 Hauptausschuss

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Hauptausschuss hat am 09.03.2015 (VO/14/944-1) zuletzt über die Alte Ahrenloher 
Schule beraten. Damals stand ebenfalls die Zusage der Finanzierung der Fördermaßnahme 
durch die Stadt Tornesch im Fokus. Es wurde ein Antrag zur Förderung aus GAK-Mitteln 
gestellt. Die Förderquote aus diesem Programm betrug 75 % der förderfähigen Kosten. Lei-
der wurde der Projektantrag der Stadt Tornesch nicht berücksichtigt. Seitdem wurde über 
das Thema laufend im Hauptausschuss und im Bau- und Planungsausschuss berichtet.

Seit Oktober letzten Jahres konnten erneut Förderanträge aus EU-Mitteln zur Förderung der 
integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) gestellt werden. Die Stadt Tornesch hat sich auf 
das Programm“Förderung der Erhaltung des kulturellen Erbes im Rahmen des LPLLR, Maß-
nahme 7.6.1“ beworben. Die Förderquote liegt bei 53 % der förderfähigen Kosten. Einrei-
chungsfrist war der 15.02.2016, Stichtag für die Projektauswahl ist der 01.04.2016. 

Der Förderantrag ist vollständig dieser Vorlage beigefügt. Die Gesamtkosten wurden mit 
690.972,38 € ermittelt, somit wurde eine Förderung in Höhe von 366.215,36 € beantragt. 
Das LLUR hat zwischenzeitlich die Zuwendungsbehörde des Kreises Pinneberg mit der Prü-
fung der Antragsunterlagen beauftragt.  

Mit Email vom 02.03.2016 wurde der Stadt Tornesch u.a. mitgeteilt, dass dem LLUR bereits 
mit Antragstellung eine Finanzierungserklärung der Stadt vorzulegen ist. Auch diese Erklä-
rung ist als Anlage beigefügt und der Beschlussvorschlag ist gleichlautend formuliert.  
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Die im Hauptausschuss am 09.03.2015 vorgelegte Kostenberechnung des pbv-Planungsbü-
ros Völkmann wurde aufgrund überschlägig angenommener Ausführungen und Massen zur 
Fristwahrung für das vorgesehene Fördergeldprogramm erstellt. Zwar wurde von dem Pla-
nungsbüro das mit Vorlage vom 03.01.2014 vorgestellte grundsätzliche Sanierungskonzept 
detailliert, aber aufgrund der fehlenden Planungstiefe nicht umfassend. Demzufolge waren 
z.B. die Einrichtungsgegenstände in den Kostenpositionen nicht enthalten. Voraussetzung 
für die Gewährung der beantragten Zuwendungen des genannten Förderprogramm ist eine 
vorherige baufachliche Prüfung des Kreises Pinneberg, Fachdienst Zuwendungsbau, gem. 
der baufachlichen Ergänzungsbestimmungen (ZBau) bezüglich Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit der Planung bzw. Konstruktion und die Angemessenheit der Kosten. Dies erfor-
derte ein sehr viel ausgiebigere und begründetere Planung bezüglich Massen, Ausstattung 
und Ausführung sowie eine genaue Feinabstimmung mit der Bauaufsicht, Brandschutzbeauf-
tragten, Denkmalschutzbehörde und Behindertenbeauftragtem des Kreises Pinnebergs. Die 
hieraus resultierenden zahlreichen Ergebnisse und Auflagen wurden von dem eingeschalte-
ten Außenanlagenplanungsbüro und dem Architekturbüro Neumann im Aufmaß und erhebli-
chen Detaillierungstiefe erarbeitet und in einer mit einzelnen Leistungsverzeichnissen hinter-
legten Kostengliederung aller Bauteile gesamt nach DIN 276 zusammengefasst. Weiterhin 
sind die Instandsetzungsmaßnahmen nach in der Zwischenzeit aufgestellten Gutachten prä-
zisiert worden. Diese Kosten, die Honorarkosten des Büros pbv sowie die Rückbaukosten 
sind darüber hinaus zusätzlich förderfähig und in der vorliegenden Kostenübersicht enthal-
ten. 

 

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: X ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
X teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

X Keine Auswirkungen 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: X ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor (teilw., da Kulturdenkmäler zu erhalten 
sind):

X ja nein

Erträge aus Mieteinnahmen wurden bislang noch nicht berechnet.

Es steht noch eine Haushaltsermächtigung für diese Investition in Höhe von 162.472,20 € 
bereit.

Produkt/e:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*: 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen*: (Zinsen) 8.119 8.119 8.119 8.119 8.119 8.119
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen: 8.119 8.119 8.119 8.119 8.119 8.119

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen 366.215
Auszahlungen 690.972
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen: 324.757

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) 9.155 9.155 9.155 9.155 9.155 9.155
  Abschreibungsaufwand 17.274 17.274 17.274 17.274 17.274 17.274
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen: 8.119 8.119 8.119 8.119 8.119 8.119

Verpflichtungsermächtigungen 0
  davon noch zu veranschlagen: 0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*: 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen*: (Unterhaltung und 
Bewirtschaftung) 14.615 14.615 14.615 14.615 14.615 14.615
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen: 14.615 14.615 14.615 14.615 14.615 14.615

Zu E: Beschlussempfehlung  

1. Die Stadt Tornesch beschließt, im Falle einer Förderung des Leitprojektantrages „Umnut-
zung der Alten Ahrenloher Schule“ durch das Land Schleswig-Holstein die im Finanzierungs-
plan des Projektantrages dargelegten Eigenmittel für die Umsetzung des Projektes bereitzu-
stellen.
Bereitzustellende Eigenmittel gemäß Förderantrag: 324.757,02 €.

2. Die Stadt Tornesch ist sich der Folgekosten des Projektes bewusst. Sie geht von jährli-
chen Folgekosten gemäß der Tragfähigkeitsberechnung aus der Machbarkeitsstudie „Um-
nutzung der Alten Ahrenloher Schule“ aus. Sie beschließt, diese Folgekosten zu tragen.

Bereitzustellende Eigenmittel zur Finanzierung der Folgekosten gemäß Machbarkeitsstudie: 
40.007,95 €/Jahr.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
 Anlage 9 zum Förderantrag „Finanzierungszusage“
 Förderungantrag „Kulturelles Erbe, Alte Ahrenloher Schule)
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 Nutzflächenberechnung
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    Anlage 9 

Antragsteller/in: 

Stadt Tornesch 

 

Anlage zum Förderantrag „Umnutzung der Alten Ahrenloher Schule“ 

 

a) Die Stadt Tornesch hat beschlossen, im Falle einer Förderung des Leitprojek-
tantrages „Umnutzung der Alten Ahrenloher Schule“ durch das Land Schles-
wig-Holstein die im Finanzierungsplan des Projektantrages dargelegten Ei-
genmittel für die Umsetzung des Projektes bereitzustellen. 
 
 
Bereitzustellende Eigenmittel gemäß Förderantrag: 324.757,02 EUR  
 

b) Die Stadt Tornesch ist sich der Folgekosten des Projektes bewusst. Sie geht 
von jährlichen Folgekosten gemäß der Tragfähigkeitsberechnung aus der 
Machbarkeitsstudie „Umnutzung der Alten Ahrenloher Schule“ aus. Sie hat 
beschlossen, diese Folgekosten zu tragen. 
 
 
Bereitzustellende Eigenmittel zur Finanzierung der Folgekosten gemäß Mach-
barkeitsstudie: 40.007,95 EUR / Jahr. 

 

 

Tornesch, den  

Ort, Datum                                          Unterschrift Antragsteller/in 
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Bauvorhaben: Umnutzung der Alten Ahrenloher Schule,
Erhalt des ländlichen Kulturerbes
Hörnweg 7, 25436 Tornesch

Bauherrin: Stadt Tornesch, Der Bürgermeister
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Architekt:   Architekturbüro   Neumann
        Feldstraße 38,   25421 Pinneberg

Tel. 04101 5250-25, Fax 5250-29
Internet:    info@ab-neumann.de

Berechnung der Nutzflächen

gem. CAD

Toilettenanbau (Sanierungsbereich WC-Anbau)

WC-Damen = 6,11 m²

WC-Herren =                 4  ,40 m²

                                                                 Toilettenanbau gesamt = 10,51 m²

Anbau ehemalige Schulräume (Sanierungsbereich Klassenräume)

Raum 1 = 57,85 m²

WC-Behinderten = 5,51 m²

Teeküche = 6,57 m²

Eingang = 9,01 m²

Raum 2 =               46  ,98 m²

                                                       Anbau ehemalige Schulräume = 125,92 m²

Zusammenstellung

Bereiche Nutzflächen 

Toilettenanbau gesamt
(Sanierungsbereich WC-Anbau)

10,51 m²

Anbau ehemalige Schulräume
(Sanierungsbereich Klassenräume)

125,92 m²

Gesamt 136,43 m²

Aufgestellt, Pinneberg, den 08.02.2016

MP

 Architekturbüro Neumann

Seite 1

TOP 9.

74 von 83 der Zusammenstellung



Bauvorhaben: Umnutzung der Alten Ahrenloher Schule,
Erhalt des ländlichen Kulturerbes
Hörnweg 7, 25436 Tornesch

Bauherrin: Stadt Tornesch, Der Bürgermeister
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Architekt:   Architekturbüro   Neumann
        Feldstraße 38,   25421 Pinneberg

Tel. 04101 5250-25, Fax 5250-29
Internet:    info@ab-neumann.de

Berechnung des Umbauten Raumes

Toilettenanbau (Sanierungsbereich WC-Anbau)

F = 2,50 x 5,50 = 13,75 m²

H = 2,40 m

V = 13,75 m² x 2,40 m = 33,00 m³

Anbau ehemalige Schulräume (Sanierungsbereich Klassenräume)

Bereich Erdgeschoss:

F = 22,13 x 6,94 = 153,58 m²

H = 4,49 m

V = 153,58 m² x 4,49 m = 689,57 m³

Bereich Dachgeschoss, Bodenraum 2:

F Giebel = 6,80 x 2,865 / 2 = 9,74 m²

L = 12,11 m + 6,80/2  = 15,51 m

V = 9,74 m² x 15,51 m = 151,07 m³

Bereich Dachgeschoss über Raum 1:

V Kniestock = 10,02 x 6,94 x 1,305 = 90,75 m³

F Giebel = 10,02 x 3,115 / 2 = 15,61 m²

L = 6,94 m

V = 15,61 m² x 6,94 m = 108,33 m³
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Zusammenstellung Umbauter Raum

Toilettenanbau  
(Sanierungsbereich WC-Anbau)

33,00 m³

Anbau ehemalige Schulräume
(Sanierungsbereich Klassenräume):

1.039,72 m³

Bereich Erdgeschoss 689,57 m³

Bereich Dachgeschoss, Bodenraum 2 151,07 m³

Bereich Dachgeschoss über Raum 1
(Kniestock)

90,75 m³

Bereich Dachgeschoss über Raum 1 108,33

Gesamt 1.072,72 m³

Aufgestellt, Pinneberg, den 08.02.2016

MP

 Architekturbüro Neumann
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Umnutzung der Alten Ahrenloher Grundschule
Erhalt des ländlichen Kulturerbes

Erläuterungsbericht Gebäudesanierungsmaßnahmen

Einleitung

Die Klassenräume der ehemaligen Dorfschule in Ahrenlohe aus den Jahren 1882 und 1897 
wurden von Ende 2013 bis Dezember 2014 in großen Teilen geräumt. Putze, Fußböden, 
Elektroleitungen sowie Heizkörper wurden rückgebaut und demontiert. Im Zuge dieser Arbeiten 
sind am Gebäude verschiedene Prüfungen und Untersuchungen zur Bausubstanz durchgeführt, 
dokumentiert und in einen Schadensplan übertragen worden, der als Grundlage für die 
Sanierung verwendet werden soll.

Als weitere Grundlage für die Sanierungsplanung gilt die zukünftige Nutzung des Gebäudes bzw. 
vorerst die Nutzung der zwei ehemaligen Klassenräume als wesentlich anzusehen. Daher ist eine 
bedarfsgerechte und angepasste Planung und Sanierung durchzuführen, die dem Gebäude als 
einfaches Kulturdenkmal gerecht wird.

Zu dem vorliegenden Sanierungskonzept wurde der zu sanierende Teil des Objektes in zwei 
Bereiche unterteilt. Die Wohnungen im nordwestlichen Gebäudeteil bleiben von allen Planungen
unberührt.

Sanierungsbereich Klassenräume: 

Raum 1 ist der erste Klassenraum aus dem Jahr 1887. Die zukünftigen Nutzer sollen sein:

• eine Theatergruppe

• eine Kindergruppe

• eine Juniorengruppe

• eine Gesangsgruppe und

• eine Dekorationsgruppe

Raum 2 ist der zweite Klassenraum, der im Jahr 1897 neu angebaut und im Jahr 1921 
nochmals um ca. 2,30 m verlängert wurde. 
Die zukünftigen Nutzer sind die Jugendfeuerwehr mit wöchentlichen Vorstandstreffen und 14-
tägigen Gruppentreffen.

Seite 1

TOP 9.

77 von 83 der Zusammenstellung



Umnutzung der Alten Ahrenloher Grundschule
Erhalt des ländlichen Kulturerbes

Baubeschreibung und Sanierungsmaßnahmen

Gesamtes Gebäude: 

Zur Eindämmung des Feuchtigkeitseintrages an erdberührten Bauteilen ist es vorgesehen, das 
Gebäude von außen freizulegen und abzudichten. Um die Feuchtigkeit nachhaltig zu minimieren, 
soll eine Ringdrainage verlegt und an den Regenwasserkanal angeschlossen werden. Zusätzlich 
wird als bodengleicher Abschluss ein ca. 20 bis 30 cm breiter Streifen mit Kies eingerichtet, um 
den Spritzwasserantrag auf den unteren 40 cm des Mauerwerks zu reduzieren. In diesem 
Streifen ist auch eine Fugensanierung vorgesehen.

Ehemalige Klassenräume

Mauerwerk

In dem älteren Teil befindet sich das Innenmauerwerk in einem der Bauzeit entsprechend 
gutem Zustand und muss nur vereinzelnd ausgebessert werden. Das Sanierungsmaterial wird 
gemäß der vorgefundenen Parameter ausgewählt. Dies betrifft hauptsächlich die Rohdichte 
der Ziegel und die Zusammensetzung des Mörtels.

Die Wände sollen anschließend mit einem Lehmputz verputzt werden und eine 
mineralische Beschichtung erhalten. Damit wird gewährleistet, dass die entstehende 
Nutzungsfeuchtigkeit aufgenommen und zeitverzögert wieder abgegeben werden kann. Die 
zweischalige Außenwand wird in der ca. 7cm starken Luftschicht mit einem natürlichen 
Dämmstoff  ausgeblasen (Blähglasgranulat WLG 035) und gedämmt. 

Die Fenster sollen nach historischem Vorbild  in Holz zweiflügelig ausgeführt werden und ein zu 
öffnendes Oberlicht erhalten.

Der nicht mehr tragfähige Holzfußboden wurde bereits ausgebaut und soll wieder als 
unterlüftete Holzkonstrukion mit eingebauter mineralischer Dämmschicht hergestellt 
werden. Der Hohlraum erhält die notwendigen Öffnungen zur Querlüftung durch Wieder-
herstellung vorhandener Mauerwerksöffnungen und neu anzulegende Aussparungen. Die 
Belüftung soll einen kontinuierlichen Abtransport der Feuchte, die als Erdfeuchte über die 
Fundamente aufsteigt, ermöglichen. Eine vollständige Unterbindung des Feuchtetranspor-
tes in den alten Fundamenten ist nicht möglich.

Zur Beheizung des Raumes ist es vorgesehen, Heizkörper an den Außenwänden zu installieren. 
Diese erlauben eine schnelle Aufheizung des Raumes, wenn eine spontane Nutzung stattfinden 
soll.

Die bestehende Heizzentrale wird den energetischen Anforderungen angepasst und aus dem 
Aufenthaltsraum verlagert, so dass in diesem Raum Fläche gewonnen und zugleich den brand-
schutzrechtlichen Vorgaben Rechnung getragen wird.

Der 1897 angebaute Gebäudeteil enthält den Erschließungsbereich mit Zugang zum Schulhof und 
grenzt an die ehemalige Außenwand. Die noch im Original vorhandene Eingangstür soll 
überarbeitet, aber im Grunde so bestehen bleiben. Alle Türen werden durch ein trans-
pondergesteuertes Schließsystem ergänzt.

Insgesamt wird die bisherige Erschließungszone verkleinert, um so einen Raum für das 
Behinderten gerechte WC zu schaffen. Vom später gebauten Klassenraum 2 wird eine 
Teeküche abgetrennt mit Zugang vom Flur.
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Umnutzung der Alten Ahrenloher Grundschule
Erhalt des ländlichen Kulturerbes

Der Mörtel des Innenmauerwerks ist hier teilweise so weich, dass ein Rückbau und 
Neuaufbau der Wand zum Raum 2 vorgesehen ist. Da auch Lasten aus der Dachkonstruktion
in diese Wand eingeleitet werden, sind dabei Abfangungsarbeiten erforderlich.

Die Fensteröffnung des zukünftigen WC´s ist akut einsturzgefährdet, da das Mauerwerk des 
Fenstersturzes nicht mehr intakt und nur provisorisch gesichert ist. 

Auch im flankierenden Raum2 (Jugendfeuerwehr) ist teilweise eine aufwändige 
Mauerwerkssanierung erforderlich. Diese wird entsprechend dem Raum 1 mit angepassten 
Materialien umgesetzt. Fenster, Beheizung, Fußboden und Putze werden ebenfalls analog der 
geplanten Sanierungsmaßnahmen für Raum I sorgfältig vervollständigt. Um zu zeigen, dass 
die Räume mit einem Ofen beheizt worden sind, planen wir den beim Rückbau freigelegten 
Kaminzug nicht wieder zu verputzen, sondern als sichtbares Element im Rohzustand zu 
belassen.

Im Vorfeld einer Wanddämmung ist es hier auch erforderlich, einen Teil des Außenmauerwerks 
unter den Fenstern auszutauschen. Hier muss das Mauerwerk aus Stabilitätsgründen soweit 
abgetragen werden, dass es sinnvoll ist, beim erneuten Aufmauern eine Horizontalsperre 
einzusetzen und diese auch in Abschnitten  an der gesamten Innenschale der Außenwand 
einzubauen, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport aus der Gründung zu unterbinden. 
Klinkerformat, Optik und Fugenbild werden an den Bestand angepasst.

Der an der Giebelwand befindliche nachträgliche Schornstein aus KS-Mauerwerk wird dagegen 
abgetragen, da er schon nicht mehr über Dach führt und Längsrisse aufweist.

Decke  

Die Deckenkonstruktion besteht aus den Balken des Dachstuhls mit zwischengesetzter Schalung 
und einer oberen Schalung.

Im Dachboden befinden sich auch Abstellräume für die Wohnungen. Somit liegen hier 
verschiedene Nutzungseinheiten übereinander.  Um die Dachkonstruktion als tragendes Element 
gegen Feuer zu schützen, ist eine ober- und unterseitige Brandschutzverkleidung vorgesehen. Die 
Decke erhält dazwischen eine Dämmschicht und wird abschließend Schall absorbierend 
verkleidet.

Aus früheren Sanierungsphasen befinden sich zwei Stahlträger unterhalb der 
Holzbalkendecke. Diese waren bis 2013 oberhalb der abgehängten Decke nicht sichtbar. An den  
Trägern sind Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich, bevor diese ebenfalls feuerhemmend 
verkleidet werden und als verkleidete Tragstruktur unter der abgehängten Decke sichtbar bleiben.

Boden  

Der Boden wird wieder als aufgeständerter und unterlüfteter Dielenboden eingebaut. In Gebäude-
längsrichtung sollen dafür Streifenfundamente hergestellt werden, auf denen die quer verlaufenden 
Tragbalken aufgeständert werden. Zwischen den Balken wird eine mineralische Dämmung als 
Klemmfilz auf Sparschalung eingebaut. Die Holzschalung aus gehobelten Dielen wird gleichzeitig der
neue Nutzbelag. Ausgenommen Flur, WC und Teeküche, wo Holzträgerplatten mit Fliesenbelag 
verwendet werden sollen. 

E-Installationen   

Die Installationen müssen komplett neu aufgebaut werden. Es sind keine besonderen Installationen 
vorgesehen. Im Zuge der Detailplanung sollen Medienleitungen für Telefon oder Zuspieler für einen 
Deckenbeamer eingebaut werden.
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Umnutzung der Alten Ahrenloher Grundschule
Erhalt des ländlichen Kulturerbes

Steckdosen und Geräteanschlüsse (Küche, Untertischgeräte) werden im üblichen Umfang eingebaut.

Für das Behinderten-WC wird ein Notruf mit Signalleuchte im Flur installiert.

Als Beleuchtung kommen Deckenbauleuchten und Einbaustrahler zum Einsatz. Es sind 
verschiedene Schaltkreise vorgesehen, so dass Teilbereiche abgeschaltet werden können 
(Bühne/Zuschauerbereich), aber es sind keine speziellen Effektleuchten im Innenraum vorgesehen.

Außen  sollen zwischen den Fenstern Wandstrahler installiert werden.

Sanitärausstattung  

Das Behinderten-WC bekommt eine Ausstattung nach DIN 18040-1.

Die Teeküche erhält die erforderlichen Anchlüsse. 

Lüftungsanlage  

Da die beiden Haupträume nur einseitig Fenster haben und außerdem damit zu rechnen ist, dass 
auch größere Anzahlen an Personen die Räume nutzen, soll eine Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung im Deckenbereich von Flur/WC installiert werden.

Ausstattung  

Die Ausstattung ist nach den Wünschen der zukünftigen Nutzergruppen vorgesehen. Teilweise 
sollen vorhandene Gegenstände verwendet werden. 

Es sind Klapptische und stapelbare Stühle, abschließbare Schränke als Stauraum und 
Garderobenleisten vorgesehen.

Sanierungsbereich WC-Anbau: 

Der Anbau soll in seiner Einfachheit erhalten bleiben. Zum Schulhof hin bleibt weiterhin das 
Herren-WC bestehen, auf der Rückseite bleibt das Damen-WC zugängig.

Fliesen, Sanitärobjekte und Trennwände werden ausgebaut und nach einfachem Standard 
erneuert.

Die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral. Auf Grund der Kubatur des Anbaus ist eine 
energieoptimierte Dämmung nur eingeschränkt möglich und wegen seiner Zugangssituation 
auch nicht sinnvoll. Das Dach enthält einige Durchfeuchtungen und muss saniert werden.

Zur Frostfreihaltung sind Wandheizkörper vorgesehen, die an die Zentralheizung angeschlossen 
werden.

Türen und Fenster werden in Holz ausgeführt und passen sich dem Bestand an.

Außenanlagen: 

Wege und Plätze, Bepflanzungen

Die bestehende wassergebundene Decke auf dem Schulhof soll auch zukünftig als wesentliche 
Platzbefestigung dienen. Nur in einem Bereich um das Gebäude ist eine Befestigung mit 
Betonpflaster vorgesehen. Um insgesamt optisch ein gleiches Bild zu erreichen, sollen die 
vorhandenen Betonplatten der Wege um das Gebäude ausgetauscht werden. 

Vor dem Eingang wird der sanierungsbedürftige Treppenaufgang abgebrochen und ein 
zweistufiges Podest, das an alte Pausenhofzugänge erinnert, neu gebaut. Ein Barriere 
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Umnutzung der Alten Ahrenloher Grundschule
Erhalt des ländlichen Kulturerbes

freier Zugang wird durch eine einseitige gerade Rampe im Betonpflaster mit 2 schlichten
Handläufen hergestellt. Der verbleibende Höhenunterschied wird durch ein leichtes 
Anziehen des gesamten Vorplatzes zum Eingang hin ausgeglichen. 

Die vor dem Nebengebäude stehende „Dorfbirke“ wird durch ein Pflanzbeet mit 
Rundweg und Sitzbänken aufgewertet. Das vorhandene Pflanzbeet wird etwas verkleinert 
und kommt somit dem „Schulhof“ zugute.

Durch eine Hecke und einen Ballfangzaun werden der Bolzplatz und der zukünftige Grillplatz 
optisch abgetrennt. In das gesamte historische Konzept kann die bestehende Buchsbaumhecke 
sowie der ehemalige und in seinen wesentlichen schützenswerten Bestandteilen erhaltene 
Schulgarten eingebunden werden. Das Nebengebäude wird weiterhin durch die Mieter und die 
Waldjugend genutzt und ist nicht Bestandteil der Sanierung.

Auf dem Vorplatz soll ein PKW-Stellplatz für Rollstuhlfahrer/innen extra ausgewiesen werden. 
Für Radfahrer werden Anlehnbügel aufgestellt. Weitere Stellplätze werden seitlich am 
Hörnweg eingerichtet.

Entwässerung  

Eine Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitung wurde bereits Ende 2015 
durchgeführt, da die im Betrieb befindlichen Leitungen beschädigt waren.

Rund um das Gebäude herum wird das Mauerwerk unterhalb des Terrains saniert und 
abgedichtet und umlaufend eine Drainage eingebaut. Die Kosten dieser Arbeiten, die auf den
Wohnteil entfallen, sind in der Kostenberechnung nicht enthalten.

An den Rändern des Vorplatzes werden Linienentwässerungen eingebaut.

Beleuchtung  

Des Weiteren ist eine Ausleuchtung des Schulhofes, des Eingangsbereiches, des WC-
Gebäudes und der Wege durch Wandstrahler, Anbauleuchten und eine Laterne vorgesehen.

Nebenkosten

Im Vorwege der vorliegenden Planung wurde eine Bestandsanalyse mit Schadenskartierung des 
Mauerwerks durchgeführt. Für die detaillierten Untersuchungen des Holz- und Mauerwerkszu-
standes wurde der Innenausbau bereits komplett zurückgebaut.

Für die vorgesehenen Umbaumaßnahmen sind in der Kostenberechnung Architektenkosten für 
Gebäude und Außenanlage, Kosten für die Statik (Holzfußboden, Prüfung Dachkonstruktion, 
neues Dach WC-Anbau), Ingenieurshonorare für die Technische Gebäudeausrüstung und ein 
Brandschutzgutachten enthalten.

Anlagen:

Schadenskartierung (Erdgeschoss- und Fassadenbetrachtung) mit Ergänzungen von Jan. 2015 - 
Systemschnitte Gebäude - Plan S01

-Gegenüberstellung Primärenergiebedarf  Ist-Zustand / Nach der Sanierung

Aufgestellt, Pinneberg, den 09.02.2016     
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ARCHITEKTURBÜRO

NEUMANN
Architekt:

Stadt Tornesch
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Bauherrin:

Blatt-Nr.:

Grundriss, Schnitt und Ansichten

Feldstraße 38,     25421 Pinneberg
Tel. 04101 5250-0,  Fax 5250-29
Internet    (info@) ab-neumann.de

Gez.:

Umnutzung der Alten Ahrenloher Schule,
Erhalt des ländlichen Kulturerbes

Förderantrag
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6,
80

12,11 2,50

Eingang
Wohnungen

Reinigungsöffnung Schornstein

Rampe mit 6% Steigung

Neue Drainageleitung

Neue Drainageleitung

Neue Drainageleitung
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WC-D
NGF: 6,11 m2

WC-H
NGF: 4,40 m2

WC-Beh.
NGF: 5,51 m2

Raum 2 - Jugendfeuerwehr
NGF: 46,98 m2

Raum 1 - Gemeinde
NGF: 57,85 m2

Eingang
NGF: 9,01 m2

Te
ek

ü
ch

e
N

G
F:

6,
57

 m
2

Wohnen
WE 1
NGF: 24,18 m2

Zimmer 1
WE 1
NGF: 12,66 m2

Zimmer 2
WE 1
NGF: 20,68 m2

Bad
WE 1
NGF: 4,61 m2

Zimmer 3
WE 1
NGF: 15,25 m2

Fl
u

r
W

E 
1

N
G

F:
9,

92
 m

2

Küche
WE 1
NGF: 14,62 m2

Windfang
NGF: 6,38 m2

Vorraum
WE 1
NGF: 2,04 m2

Kellertreppe

Speisekammer
WE 1
NGF: 0,82 m2

Sanierungsbereich mit Umbau Eingang behindertengerecht Umbau
Eingang

behindertengerecht

Sanierungsbereich Keine Maßnahmen am Gebäude

i.L
.3

,2
7

ca
.3

4

+0,68

+4,51

4,
49

5
2,

86
5

Abgeh. Decke F30
mit Dämmung

Holzbalkenlage
(unterlüftet)
mit Dämmung

Einblasdämmung
in der Hohlschicht

Streifenfund. für
Aufständerung der
Holzbalkenlage

Austausch der
Fenster

neues Kiesbett und
Ringdrainage

Bodenraum 2

Raum 2

Legende
Bestand
Abbruch
Neu

Erdgeschoss

Ansicht Südosten Ansicht Nordosten

Querschnitt

08.02.2016 MP TGA1529-F-100-00

M. 1:100

TOP 9.

82 von 83 der Zusammenstellung



H

ö

r

n

w

e

g

S

c

h

u

l

s

t

e

i

g

H

ö

r

n

w

e

g

R

a

m

p

e

 

m

i

t

 

6

%

 

S

t

e

i

g

u

n

g

Umbau der Alten Ahrenloher Schule

zum Dorfgemeinschaftshaus

Stadt Tornesch
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